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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1992/04/29 91/17/0023 4

Stammrechtssatz

Ein allfällig vorhandener, vom Bestandnehmer verwertbarer Kundenstock spricht dann für das Vorliegen einer

Unternehmenspacht, wenn durch den Vertrag die Erhaltung des Kundenstocks - sei es durch Begründung einer

Betriebsp>icht oder auf andere Weise - dem Bestandgeber gesichert wird; dies deshalb, weil daraus der Schluß

gezogen werden kann, daß der Bestandgegenstand über die rein körperlichen Grundlagen eines Unternehmens, über

die auch ein Mietvertrag hätte abgeschlossen werden können, hinausgeht. Voraussetzung für die Übertragung eines

Kundenstockes von einem Unternehmen auf ein anderes ist allerdings, daß die Betriebsgegenstände der beiden

Unternehmen nicht wesentlich voneinander abweichen (vgl MietSlg 25112).
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